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In aller Kürze

Die Ungleichheit zwischen Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt ist ein viel 
beachtetes Thema in der politischen De-
batte. In den letzten Jahren richtete sich 
das Augenmerk der Diskussion verstärkt 
darauf, welche Rolle Betriebe in diesem 
Zusammenhang spielen und wie sie zur 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern beitragen können. Unsere Studie 
zeigt, dass die Einführung betrieblicher 
Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung mit einer Verringerung der Ver-
dienstlücke zwischen Frauen und Män-
nern im Betrieb einhergeht.

Die Geschlechterlohnlücke bei Stunden-
löhnen – der sogenannte Gender-Pay-
Gap – sank in Deutschland zwischen 
2004 bis 2022 von insgesamt 23 Prozent 
auf 18 Prozent (Destatis 2023). Dennoch 
gibt es noch immer eine substanzielle 
Lohnlücke, die auch im europäischen 
Vergleich sehr hoch ausfällt (Eurostat 

2023). Es ist ein Ziel der deutschen Politik, 
die weiterhin bestehenden Geschlechte-
rungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt 
und somit auch die Lohnlücke abzubau-
en, da diese eine systematische Benach-
teiligung von Frauen darstellen kann 
und nicht zuletzt auch Konsequenzen für 
die finanzielle Absicherung im Alter hat.

Dabei gerieten in den letzten Jahren 
vor allem Betriebe verstärkt in den Fo-
kus politischer Entscheidungen. So 
wurde etwa 2015 das Gesetz zur gleich-
berechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen einge-
führt (Kohaut/Möller 2019) und 2017 das 
Entgelttransparenzgesetz (Frodermann/
Schmucker/Müller 2018). Letzteres legt 
Regeln fest, nach denen Betriebe Aus-
kunft über Geschlechterungleichheiten 
bei der Lohnsetzung erteilen müssen.

Neben gesetzlichen Verpflichtungen 
gibt es auch freiwillige Initiativen von 
Betrieben, die Gleichstellung von Män-

Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern

In Betrieben mit 
Gleichstellungsmaßnahmen 
ist die Verdienstlücke kleiner
von Matthias Collischon und Florian Zimmermann

● In Betrieben mit Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung 
ist die Verdienstlücke zwischen 
Frauen und Männern geringer als in 
Betrieben ohne diese Maßnahmen. 
Der Anteil der Betriebe, die solche 
Maßnahmen nach eigenen Anga
ben angeboten haben, ist von 2004 
bis 2016 stark gestiegen.

-

● Unsere Regressionsanalysen 
zeigen, dass jede zusätzliche Maß
nahme mit einer Verringerung der 
Geschlechterverdienstlücke im 
Betrieb einhergeht. Dieser Zusam
menhang ist allerdings nur in west
deutschen Betrieben zu erkennen.

-
-

-

● In Betrieben mit Betriebsrat oder 
Tarifvertrag ist der Zusammenhang 
zwischen den betrieblichen Maß
nahmen zur Gleichstellung und der 
Verdienstlücke zwischen Frauen 
und Männern stärker als in anderen 
Betrieben.

-

● Insgesamt bestätigen unsere 
Analysen also, dass Gleichstellungs
maßnahmen mit einer geringeren 
Verdienstlücke im Betrieb einher
gehen. Deshalb könnte eine öffent
liche Förderung dieser freiwilligen 
betrieblichen Maßnahmen emp
fehlenswert sein, um die weiterhin 
bestehende Ungleichheit zwischen 
Frauen und Männern am Arbeits
markt zu reduzieren.

-

-

-
-

-



nern und Frauen zu fördern und Ungleichheiten 
im Lohn zu reduzieren. So haben sich beispiels-
weise die Spitzenverbände der deutschen Privat-
wirtschaft im Jahr 2001 darauf verständigt, frei-
willig betriebliche Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung einzuführen (Kohaut/Möller 2009). 
Wir befassen uns im Folgenden mit der Frage, ob 
diese betrieblichen Maßnahmen zur Förderung 
von Gleichstellung mit einer kleineren Verdienst-
lücke zwischen Frauen und Männern einhergehen. 
Vorhergehende Studien legen nahe, dass dies der 
Fall ist (Huffmann/King/Reichelt 2017; Van der Lip-
pe/Van Breeschoten/Van Hek 2019; Zimmermann/
Collischon 2023), erlauben jedoch keine Aussagen 
über spezifische Untergruppen.

Datenbasis

	● Querschnittsmodell der Linked-Employer-Employee-Daten des IAB (LIAB)
Das Querschnittsmodell der Linked-Employer-Employee-Daten des IAB (LIAB QM 9319) 
(Ruf et al. 2021a; Ruf et al. 2021b; Umkehrer 2018) ist eine Verknüpfung der Befragungs-
daten des IAB-Betriebspanels mit den zugehörigen Betriebs- und Personendaten aus 
den Prozessen der Bundesagentur für Arbeit am Stichtag 30. Juni.

Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung von rund 15.500 Be-
trieben aller Betriebsgrößen und Wirtschaftszweige mit mindestens einer oder einem 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Befragung wird seit 1993 in den west-
deutschen und seit 1996 in den ostdeutschen Bundesländern durchgeführt und stellt 
eine zentrale Grundlage für die Erforschung der Nachfrageseite des Arbeitsmarkts dar. 
In den Jahren 2004, 2008, 2012 und 2016 wurden die Betriebe mit leicht abgewandel-
ten Fragen zur Anzahl der angebotenen Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung 
befragt. Wir betrachten die Maßnahmen, die durchgehend zwischen 2004 und 2016 ab-
gefragt wurden. Diese sind auch im Text genauer beschrieben.

Diese Betriebsdaten sind im Querschnittsmodell kombiniert mit den Prozessdaten der 
Bundesagentur für Arbeit, die tagesgenaue Informationen zu Erwerbsverläufen aller so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten in LIAB-Betrieben liefern. Löhne oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze wurden imputiert (Dauth/Eppelsheimer 2020). Der Stichtag 
für diese Informationen ist der 30. Juni des jeweiligen Jahres. Mehr Informationen zum 
LIAB können Sie bei Heining et al. (2014) finden.

	● Stichprobeneinschränkung
Es werden alle Betriebe untersucht, die 2004, 2008, 2012 und 2016 an der Befragung 
teilgenommen haben und jeweils mehr als zehn sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigte hatten. Wir benutzen somit ein balanciertes Panel auf Betriebsebene. In diesen 
Betrieben werden alle sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten zwischen 20 
und 60 Jahren betrachtet. Wir schließen Teilzeitbeschäftigte von den Analysen aus, da 
uns keine Informationen zu den Arbeitsstunden vorliegen und wir so keine vergleichba-
ren Stundenlöhne berechnen können. Bei dieser Einschränkung ist zu berücksichtigen, 
dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Da van der Lippe/van Breescho-
ten/van Hek (2019) zu ähnlichen Ergebnissen inklusive Teilzeitbeschäftigten kommen, 
beeinflusst diese Einschränkung wahrscheinlich unsere Ergebnisse nicht. Zudem 
ist die Vollzeitinfo bis 2011 überschätzt, was zu einer Überschätzung des Einflusses 
der Maßnahmen auf die Geschlechterlohnungleichheit führen könnte (Fitzenberger/
Seidlitz 2020). Die Ergebnisse sind robust hinsichtlich dieser Einschränkung und man 
findet ähnliche Ergebnisse, wenn man nur 2012 und 2016 betrachtet (Zimmermann/
Collischon 2023). Schließlich sind unsere Analysen auf Betriebe beschränkt, in denen 
mindestens eine Frau und ein Mann mit den vorher genannten Eigenschaften beschäf-
tigt waren. Diese Einschränkung ist nötig, da man Geschlechterlohnlücken nur für Be-
triebe berechnen kann, in denen sowohl Männer als auch Frauen arbeiten.
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Um detaillierte Einsichten über das Wechsel-
spiel zwischen betrieblichen Maßnahmen und 
Verdienstlücken zu erhalten, untersuchen wir 
die Wirkung betrieblicher Maßnahmen in unter-
schiedlichen Kontexten. Wir betrachten etwa, ob 
es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutsch-
land gibt, da die Lohnlücke zwischen den Regio-
nen immer noch stark variiert (Fuchs et al. 2019) 
und Geschlechternormen in Ostdeutschland eher 
egalitärer sind (Müller/Fuchs 2020) – weshalb be-
triebliche Maßnahmen hier anders wirken könn-
ten. Neben regionalen Unterschieden könnten 
auch Betriebscharakteristika, speziell das Vorhan-
densein eines Betriebsrats oder eines Tarifvertrags, 
eine Rolle spielen. Es ist etwa möglich, dass Be-
triebsräte eher auf die Umsetzung der Maßnah-
men achten und diese dadurch größere Effekte 
aufweisen. In Betrieben mit Tarifverträgen könn-
ten die Maßnahmen stärker formalisiert und Teil 
des Tarifvertrags sein, wodurch die Umsetzung der 
Maßnahmen ebenfalls wahrscheinlicher wird. So-
mit tragen wir mit diesem Kurzbericht zu einem 
differenzierteren Bild des Zusammenhangs zwi-
schen betrieblichen Maßnahmen und Geschlech-
terlohnlücken bei.

Immer mehr Betriebe nutzen freiwillig 
Maßnahmen zur Gleichstellung

In unseren Analysen verwenden wir die Linked-
Employer-Employee-Daten (LIAB), eine Verknüp-
fung des IAB-Betriebspanels mit Prozessdaten 
der Bundesagentur für Arbeit. Dieser Datensatz 
enthält damit sowohl Befragungsdaten als auch 
administrative Informationen zu Betrieben und 
administrative Erwerbshistorien zu Beschäftigten 
(vgl. Infobox 1). Das Betriebspanel liefert Infor-
mationen zu vier Typen von betrieblichen Maß-
nahmen, die in den Jahren 2004, 2008, 2012 und 
2016 abgefragt wurden. Konkret wurden Betriebe 
gefragt, ob jeweils die folgenden Maßnahmen im 
Betrieb angeboten wurden:

	● betriebliche Kinderbetreuungsangebote
	● Angebote an Beschäftigte, die wegen Elternzeit 

freigestellt sind
	● gezielte Förderung des weiblichen Nachwuchses 

(gezielte Karriereplanung, Mentoringprogramme 
etc.)
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Betriebe mit Gleichstellungsmaßnahmen 
weisen kleinere Verdienstlücken auf

Als nächstes widmen wir uns der Frage, ob Betrie-
be, in denen Gleichstellungsmaßnahmen vorlie-
gen, kleinere Geschlechterlohnlücken aufweisen 
als Betriebe ohne derartige Maßnahmen. Da mit 
den jeweiligen Maßnahmen häufig das Ziel ver-
folgt wird, die Geschlechterungleichheit zu redu-
zieren, indem etwa die Arbeitsmarktpartizipation 
von Frauen vereinfacht wird, könnten sich auch 
Effekte auf die Geschlechterlohnlücke zeigen. So 
ist es etwa denkbar, dass betriebliche Kinderbe-
treuungsangebote Müttern flexiblere Arbeitszeiten 
ermöglichen, die sich in einer höheren Arbeitszeit 
und damit auch in einem höheren Lohn und bes-
seren Karrierechancen niederschlagen. Für unsere 
Analysen berechnen wir daher innerhalb der Be-
triebe unbereinigte Geschlechterverdienstlücken 
für Vollzeitangestellte, also durchschnittliche Ver-
dienstunterschiede zwischen vollzeitbeschäftigten 
Männern und Frauen, die im selben Betrieb arbei-
ten (vgl. Infobox 2 auf Seite 4). Diese Einschrän-
kung beeinflusst unsere Ergebnisse vermutlich 
nicht, da van der Lippe/van Breeschoten/van Hek 
(2019) ähnliche Ergebnisse finden, wenn sie Teil-
zeit- und Vollzeitbeschäftigte untersuchen.

	● andere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie und zur Förderung der Chancen-
gleichheit von Männern und Frauen.

Diese Gleichstellungsmaßnahmen könnten auf 
unterschiedliche Weise zu einer Reduzierung der 
geschlechtsspezifischen Verdienstlücke beitragen. 
Das Maßnahmenangebot könnte etwa ein Signal 
für potenzielle Bewerberinnen sein und dazu füh-
ren, dass sich mehr Frauen bewerben (wenn die 
Firma als attraktiver wahrgenommen wird) und 
eingestellt werden (wenn Maßnahmen mögliche 
Diskriminierung im Einstellungsprozess reduzie-
ren). Auch könnten Frauen profitieren, die bereits 
Teil der Belegschaft sind, indem sie beispielswei-
se häufiger befördert werden (Zimmermann/Col-
lischon 2023). Des Weiteren könnte die Einführung 
von Gleichstellungsmaßnahmen ein Signal an die 
Personalabteilung sein, sich mit dem Thema Chan-
cengleichheit stärker zu befassen, und so zu gerin-
geren Verdienstlücken beitragen – sowohl bei Neu-
anstellungen als auch für die gesamte Belegschaft.

Ein Blick auf die Verbreitung der Gleichstel-
lungsmaßnahmen im Befragungszeitraum zeigt, 
dass 2004 etwa 25 Prozent der Betriebe in unserer 
Stichprobe berichteten, mindestens eine der abge-
fragten Maßnahmen umgesetzt zu haben, und bis 
2016 ist dieser Anteil auf über 40 Prozent gestiegen 
(vgl. Abbildung A1). Der in unserer Stichprobe aus-
gewiesene Anteil ist höher als der Anteil in allen 
deutschen Betrieben, da wir Betriebe mit bis zu 10 
Beschäftigten von unserer Analyse ausschließen, 
denn gerade kleine Betriebe führen sehr selten sol-
che formalisierten Maßnahmen ein (Frodermann 
et al. 2018). Zusammengefasst zeigen unsere Ergeb-
nisse klar, dass viele größere Betriebe über die Zeit 
erstmals betriebliche Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und zur Förderung der 
Gleichstellung einführen.

Quelle: LIAB QM 9319, eigene Berechnungen (ungewichtet, basierend auf 1.415 Betrieben zu je vier Zeitpunk-
ten).  © IAB

Gleichstellungsmaßnahmen im Betrieb im Zeitverlauf
Anteil an allen Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, die gültige Angaben dazu 
gemacht haben, ob sie Gleichstellungsmaßnahmen anbieten, in Prozent

A1

24

2004

43

2016

37

2012

27

2008

Betriebe mit  
mindestens einer  
Maßnahme

Betriebe ohne 
Maßnahme
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Abbildung A2 zeigt die Geschlechterverdienst-
lücke über alle Betriebe und nach Anzahl der 
Gleichstellungsmaßnahmen, die in einem Betrieb 
vorliegen. Insgesamt finden wir im Durchschnitt 
der untersuchten Jahre eine Lohnlücke für Tages-
entgelte von 21 Prozent, die derjenigen von De-
Statis berechneten Lohnlücke in Stundenlöhnen 
im Jahr 2016 mit ebenfalls 21 Prozent entspricht. 
Unterscheidet man die Betriebe nach Anzahl der 
eingeführten Maßnahmen, ist deutlich zu erken-
nen, dass die Verdienstlücke zwischen Frauen und 

Männern in Betrieben mit mehr Maßnahmen klei-
ner ist. In Betrieben ohne Maßnahmen beträgt die 
Geschlechterverdienstlücke 22 Prozent, während 
sie in Betrieben mit drei oder vier Maßnahmen mit 
12 Prozent nur annähernd halb so groß ist.

Betriebliche Gleichstellungsmaßnahmen 
gehen mit geringeren Verdienstlücken 
einher – vor allem in Westdeutschland

Der Vergleich durchschnittlicher Verdienstun-
terschiede in verschiedenen Betrieben ist jedoch 
nicht geeignet um festzustellen, ob die Einfüh-
rung betrieblicher Maßnahmen die Geschlechter-
lohnlücke verringert. Beispielsweise könnten auch 
Betriebe, die ohnehin schon aus anderen Gründen 
kleinere Geschlechterlohnlücken aufweisen – etwa 
Betriebe mit mehr Frauen in Führungspositio-
nen (Zimmermann 2022) –, häufiger betriebliche 
Gleichstellungsmaßnahmen einführen. Aus die-
sem Grund werden wir im nächsten Schritt in un-
seren Analysen Regressionsverfahren nutzen, die 
es ermöglichen, derartige Unterschiede zwischen 
Betrieben oder Personen zu berücksichtigen. Wir 
verwenden Regressionen mit fixen Effekten auf 
Betriebsebene um zeitkonstante Eigenschaften 
von Betrieben herauszurechnen, wie beispiels-
weise die Branchenzugehörigkeit (vgl. Infobox 2). 
Zusätzlich berücksichtigen wir das Alter, die Ar-
beitsmarkterfahrung, die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit und die Bildung der Beschäftigten. Damit 
schätzen wir den Zusammenhang zwischen den 
Maßnahmen und den Verdiensten innerhalb eines 
Betriebs für vergleichbare Beschäftigte.

In Tabelle T1 (Seite 5) sind die zentralen Ergeb-
nisse unserer Analysen zusammengefasst. Spalte 1 
zeigt die Befunde für alle Beschäftigten: Danach 
verdienen Frauen im Durchschnitt etwa 14,5 Pro-
zent weniger als Männer mit vergleichbarer Bil-
dung, Arbeitsmarkterfahrung, Betriebszugehörig-
keit und vergleichbarem Alter im selben Betrieb 
(Koeffizient „Frau“ in Zeile 1).

Eine zusätzliche Maßnahme geht für Männer 
mit einer nicht statistisch signifikanten Verdienst-
erhöhung von 1,0 Prozentpunkt einher (Koeffizient 

„Zahl der Maßnahmen“). Dagegen ist eine zusätzli-
che Maßnahme für Frauen mit einer Verdienster-
höhung von 3,5 Prozentpunkten verbunden (Sum-

Anmerkungen: Für die Berechnung der Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen vgl. Infobox 2 auf Seite 4.
Lesebeispiel: In Betrieben ohne Maßnahmen zur Gleichstellung beträgt die Verdienstlücke im Durchschnitt 
21,6 Prozent.
Quelle: LIAB QM 9319, eigene Berechnungen (basierend auf 956.447 Beschäftigten in 1.415 Betrieben).  © IAB

Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern in Betrieben mit  
unterschiedlicher Zahl an Gleichstellungsmaßnahmen
Verdienstlücke im Durchschnitt der Jahre 2004, 2008, 2012 und 2016, in Prozent

A2

21,0

21,6

19,2

11,8

Alle Betriebe

Keine Maßnahmen

Eine oder zwei Maßnahmen

Drei oder vier Maßnahmen

Analysemethode

Wir berechnen die unbereinigte Verdienstlücke zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen 
und Männern folgendermaßen (Statistisches Bundesamt):

(Durchschnittliches Tagesentgelt der Männer – durchschnittliches Tagesentgelt der Frau-
en) / durchschnittliches Tagesentgelt der Männer) * 100 %

Um bereinigte Geschlechterlohnlücken in Betrieben auszurechnen, nutzen wir lineare 
Regressionsmodelle. Konkret regressieren wir hierbei das logarithmierte Tagesentgelt 
auf Bildung (ohne Berufsabschluss, mit Berufsabschluss, Hochschulabschluss), Alter, Al-
ter Quadrat, Betriebszugehörigkeit in Jahren und Arbeitsmarkterfahrung in Jahren, um 
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen herauszurechnen, die zum Beispiel 
durch Unterschiede im Bildungsniveau erklärt werden können. Zusätzlich enthalten die 
Analysen Fixe Effekte für Betriebe. Das bedeutet, dass wir die Effekte auf den Verdienst 
herausrechnen, die dadurch erklärt werden können, dass Männer und Frauen in Betrie-
ben mit unterschiedlichen Durchschnittslöhnen arbeiten.

Das Hauptinteresse unserer Analyse liegt auf dem Effekt von innerbetrieblichen Maß-
nahmen, die wir ebenfalls in die Regression aufnehmen und mit einer Indikatorvariable 
für das Geschlecht interagieren. In unseren Ergebnistabellen zeigen wir jeweils drei Ko-
effizienten. Zunächst zeigen wir den Koeffizienten für „Frau“, der – unter Kontrolle der 
oben genannten Variablen – eine Schätzung für die Geschlechterlohnlücke in Betrieben 
liefert, in denen es keine Maßnahmen gibt. Als nächstes zeigen wir den Koeffizienten 
für die Anzahl der betrieblichen Maßnahmen. Unter Kontrolle der oben genannten Va-
riablen sowie der Fixen Effekte für Betriebe gibt der Koeffizient an, wie die Einführung 
einer zusätzlichen betrieblichen Maßnahme auf die Verdienste der Beschäftigten wirkt. 
Als letztes zeigen wir den Koeffizienten des Interaktionsterms zwischen betrieblichen 
Maßnahmen und der Geschlechtervariable, was gleichbedeutend mit dem Effekt der 
Einführung betrieblicher Maßnahmen auf die innerbetriebliche Geschlechterlohnlücke 
ist. Dies ist der Effekt, an dem wir hauptsächlich interessiert sind.
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me aus den Koeffizienten „Zahl der Maßnahmen“ 
und „Frau x Zahl der Maßnahmen“). Damit geht 
die Einführung einer zusätzlichen Maßnahme mit 
einer Verringerung der Geschlechterlohnlücke um 
durchschnittlich 2,5 Prozentpunkte einher. Diese 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Maßnah-
men mit einer Verringerung der Geschlechterlohn-
lücke einhergehen.

Als Nächstes vergleichen wir die Schätzergeb-
nisse in Ost- und Westdeutschland (vgl. Tabelle T1, 
Spalten 2 und 3). Der Effekt betrieblicher Maß-
nahmen könnte in Ostdeutschland kleiner sein, 
weil die Rahmenbedingungen historisch bedingt 
bereits mehr auf Chancengleichheit ausgerichtet 
sind. So ist in Ostdeutschland die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf besser gewährleistet, bei-
spielsweise durch die flächendeckenden Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten für Unter-3-Jährige.

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die berei-
nigte Verdienstlücke in Ostdeutschland mit etwa 
9 Prozent in Betrieben ohne Maßnahmen nur halb 
so groß ist wie in Westdeutschland mit fast 18 Pro-
zent. Die Einführung zusätzlicher Maßnahmen 
hat auf die Geschlechterlohnlücke in Ostdeutsch-
land keinen Effekt (es wird ein 0-Effekt geschätzt), 
während sie in westdeutschen Betrieben mit ei-
ner statistisch signifikanten Verringerung der Ver-
dienstlücke verbunden ist (3,4 Prozentpunkte pro 
Maßnahme). Dieses Ergebnis könnte daraus resul-
tieren, dass die besseren Rahmenbedingungen in 
Ostdeutschland bereits zum Teil die Wirkung der 
Maßnahmen abdecken.

Betriebliche Gleichstellungsmaßnahmen 
in unterschiedlichen Kontexten

Nun widmen wir uns der Frage, ob betriebliche 
Gleichstellungsmaßnahmen in unterschiedlichen 
betrieblichen Kontexten unterschiedlich wirken. 
Dazu vergleichen wir Betriebe mit und ohne Be-
triebsrat im jeweiligen Beobachtungsjahr. Es ist 
denkbar, dass Maßnahmen in Betrieben mit Be-
triebsrat stärker durchgesetzt werden und so eine 
größere Wirkung entfalten könnten. Diese Ver-
mutung bestätigt sich in den Ergebnissen: Laut 
Spalte 1 in Tabelle T2 geht die Einführung einer 
zusätzlichen Maßnahme mit einer statistisch signi-
fikanten Verringerung der Geschlechterlohnlücke 

Anmerkungen: Die abhängige Variable ist in allen drei Modellen das logarithmierte Tagesentgelt der Vollzeit-
Beschäftigten (imputiert über der Beitragsbemessungsgrenze). Die Modelle nutzen Regressionen mit Fixen Ef-
fekten. Auf Betriebsebene kontrollieren wir auf Fixe Effekte. Die Kontrollvariablen auf der Individualebene sind 
das Alter, die Arbeitsmarkterfahrung, die Betriebszugehörigkeit und die Bildung. Das Modell in Spalte (1) enthält 
alle Beschäftigten. Das Modell in Spalte (2) enthält Beschäftigte in ostdeutschen Betrieben und das Modell in 
Spalte (3) Beschäftigte in westdeutschen Betrieben. Die Standardfehler sind geclustert auf Betriebsebene und 
sind in Klammern geschrieben. * kennzeichnet statistisch signifikante Koeffizienten (berechnet auf Grundlage 
eines zweiseitigen t-Tests auf 5 % Fehlerniveau).
Lesebeispiel für Spalte (1): Frauen verdienen im Durchschnitt etwa 14,5 % weniger als Männer mit vergleichbarer 
Bildung, Arbeitsmarkterfahrung, Betriebszugehörigkeit und vergleichbarem Alter im selben Betrieb. Eine zusätz-
liche Maßnahme geht mit einer nicht statistisch signifikanten Verdiensterhöhung von etwa 1,0 % für Männer 
einher. Eine zusätzliche Maßnahme geht für Frauen mit einer Verdiensterhöhung von circa 3,5 % einher (Summe 
aus Koeffizienten „Zahl der Maßnahmen“ und „Frau x Zahl der Maßnahmen“: 1,0 % + 2,5 %). Dadurch verringert 
sich die Geschlechterverdienstlücke im Durchschnitt um circa 2,5 Prozentpunkte.
Quelle: LIAB QM 9319, eigene Berechnungen.  © IAB

Alle Beschäftigten Ost West
(1) (2) (3)

Frau –0,145* –0,091* –0,175*
(0,007) (0,008) (0,009)

Zahl der  
Maßnahmen

0,010 0,017* 0,006
(0,007) (0,008) (0,009)

Frau x Zahl der  
Maßnahmen

0,025* –0,000 0,034*
(0,003) (0,003) (0,004)

Kontrollvariablen Ja Ja Ja

Beschäftigte 956.447 222.486 733.961

Betriebe 1.415 631 784

Effekte betrieblicher Gleichstellungsmaßnahmen in einem Betrieb  
auf die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern – nach Region
Hauptergebnisse der Regressionsanalyse

T1

Anmerkungen: Die abhängige Variable ist in allen Modellen das logarithmierte Tagesentgelt der Vollzeit-Beschäf-
tigten. Die Modelle nutzen Regressionen mit Fixen Effekten auf Betriebsebene. Die Kontrollvariablen sind das 
Alter, die Arbeitsmarkterfahrung, die Betriebszugehörigkeit und die Bildung. Die Summe aus Betrieben mit und 
ohne Betriebsrat oder Tarifvertrag ist größer als 1.415, weil einige Betriebe Betriebsräte einführen oder abschaf-
fen. Die Standardfehler sind geclustert auf Betriebsebene und sind in Klammern geschrieben. * kennzeichnet 
statistisch signifikante Koeffizienten (berechnet auf Grundlage eines zweiseitigen t-Tests auf 5 % Fehlerniveau).
Lesebeispiel für Spalte (1): Frauen verdienen in Betrieben mit Betriebsrat im Durchschnitt 13,1 % weniger als 
Männer mit vergleichbarer Bildung, Arbeitsmarkterfahrung, Betriebszugehörigkeit und vergleichbarem Alter im 
selben Betrieb. Der Verdienst von Männern erhöht sich durch zusätzliche Maßnahmen statistisch nicht signifikant 
um 1,1 %. Der Verdienst von Frauen steigt pro zusätzliche Maßnahme um 3,2 % (Summe aus Koeffizienten Frau 
und Frau x Zahl der Maßnahmen: 1,1 % + 2,1 %). Dadurch verringert sich die Geschlechterlohnlücke im Durch-
schnitt statistisch signifikant um 2,1 Prozentpunkte (Koeffizient Frau x Zahl der Maßnahmen).
Quelle: LIAB QM 9319, eigene Berechnungen.  © IAB

Betriebsrat Tarifvertrag

Ja Nein Ja Nein

(1) (2) (3) (4)

Frau –0,131*  
(0,008)

–0,180*  
(0,008)

–0,136*  
(0,009)

–0,162*  
(0,007)

Zahl der  
Maßnahmen 

0,011  
(0,008)

0,005  
(0,004)

0,012  
(0,008)

–0,002  
(0,005)

Frau x Zahl der 
Maßnahmen

0,021* 
(0,004)

0,008 
(0,007)

0,023* 
(0,004)

0,010 
(0,005)

Beschäftigte 845.147 111.300 826.232 130.215

Betriebe 692 878 991 811

Effekte betrieblicher Gleichstellungsmaßnahmen auf die Verdienstlücke  
zwischen Frauen und Männern – nach Betriebsrat und Tarifvertrag im Betrieb
Ergebnisse der Regressionsanalyse

T2

um 2,1 Prozentpunkte einher, wenn ein Betriebsrat 
vorhanden ist. Bei den Schätzungen für Betriebe 
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ohne Betriebsrat (vgl. Tabelle T2, Spalte 2) ist der 
Zusammenhang zwischen betrieblichen Maßnah-
men und der Geschlechterlohnlücke nicht statis-
tisch signifikant.

Zudem könnten die Maßnahmen in Betrieben 
mit Tarifvertrag stärker wirken: Eine Festschrei-
bung im Tarifvertrag könnte die Maßnahmen 
verbindlicher machen und konkrete Maßnahmen, 
etwa zur Kontaktpflege während der Elternzeit, 
enthalten (BMFSFJ 2005). Ebenso könnte sie ein 
Zeichen stärkerer Mitbestimmung der Beschäf-
tigten sein, die auch die Durchsetzung von Maß-
nahmen unterstützt. Spalte 3 in Tabelle T2 zeigt, 
dass in Betrieben mit Tarifvertrag eine zusätzli-
che Maßnahme mit einer statistisch signifikan-
ten Verringerung der Geschlechterlohnlücke um 
2,3 Prozentpunkte einhergeht. In Betrieben ohne 
Tarifvertrag (Spalte 4) gibt es dagegen keinen sta-
tistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 
den Maßnahmen und der Geschlechterlohnlü-
cke. Somit bestätigen unsere Ergebnisse, dass die 
Maßnahmen in Betrieben mit Tarifvertrag einen 
stäkeren Zusammenhang mit kleiner werdenden 
Verdienstlücken aufweisen.

Effektstärke der einzelnen 
Gleichstellungsmaßnahmen ist 
vergleichbar

Schließlich vergleichen wir die Wirkung der vier 
untersuchten Maßnahmen und der unterschied-
lichen Anzahl von Maßnahmen in einem Betrieb. 
Zuerst betrachten wir die Effekte der einzelnen 
Maßnahmen separat, da es möglich ist, dass sie 
unterschiedliche Effekte auf die Geschlechterlohn-
lücke haben. Abbildung A3 (obere Grafik) zeigt, 
dass die Effekte der Maßnahmen sich nicht signi-
fikant unterscheiden. Alle Maßnahmen gehen mit 
einer niedrigeren Geschlechterlohnlücke einher, 
wobei der Zusammenhang der „Frauenförderung“ 
mit der Geschlechterlohnlücke nicht statistisch 
signifikant ist (das Konfidenzintervall schneidet 
die Null-Linie). Dennoch weist die „Frauenförde-
rung“ mit 1,2 Prozentpunkten eine vergleichbare 
Effektstärke auf wie die anderen Maßnahmen. 
Beispielsweise geht die Einführung von „Ange-
boten in Elternzeit” mit einer Verringerung der 
Geschlechterlohnlücke von 1,8 Prozentpunkten 
einher. Dieser Effekt ist statistisch signifikant auf 
dem 5-Prozent-Niveau, da das Konfidenzintervall 
die Null-Linie nicht schneidet.

Als nächstes untersuchen wir, ob jede zusätz-
liche Maßnahme einen ähnlichen Effekt auf die 
Verdienstlücke hat, unabhängig von der aktuellen 
Anzahl an Maßnahmen. Hierbei betrachten wir die 
Effekte von einer, zwei, drei und vier Maßnahmen 
separat. Unsere Ergebnisse in Abbildung A3 (unte-
re Grafik) zeigen, dass jede zusätzliche Maßnahme 
jeweils den etwa gleichen Effekt hat. Dies unter-
stützt Ergebnisse aus der Literatur (Van der Lippe/
Van Breeschoten/Van Hek 2019) und rechtfertigt 
die Modellierung der Anzahl der Maßnahmen als 
metrische Variable.

Fazit und Diskussion

Die Verringerung von Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt ist ein 
Ziel der Politik in Deutschland. Dies wird sichtbar 
in politischen Initiativen wie der Einführung des 
Entgelttransparenzgesetzes (Frodermann/Schmu-
cker/Müller 2018) oder der Diskussion um Quo-
ten für Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten 

Anmerkungen: Die abhängige Variable ist in allen Modellen das logarithmierte Tagesentgelt der Vollzeit-Beschäf-
tigten. Die Modelle nutzen Regressionen mit Fixen Effekten auf Betriebsebene. Die Kontrollvariablen sind das 
Alter, die Arbeitsmarkterfahrung, die Betriebszugehörigkeit und die Bildung. Gezeigt werden jeweils Punktschät-
zer mit 95 %-Konfidenzintervall (waagerechte graue Linien).
Lesebeispiel: Die Einführung von Angeboten in Elternzeit geht einher mit einer Verringerung der Geschlechter-
lohnlücke von 1,8 Prozentpunkten. Dieser Effekt ist statistisch signifikant auf dem 5 %-Niveau, da das Konfidenz
intervall die Nulllinie nicht schneidet.
Quelle: LIAB QM 9319, eigene Berechnungen (basierend auf 956.447 Beschäftigten in 1.415 Betrieben pro 
Jahr).  © IAB

Marginale Effekte der Gleichstellungsmaßnahmen  
auf die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern in einem Betrieb
in Prozentpunkten

A3

Kinderbetreuung

Angebote in Elternzeit

Frauenförderung

Andere Maßnahmen

1 Maßnahme

2 Maßnahmen

3 Maßnahmen

4 Maßnahmen

0–2 2 4 6 8 10 12 14

Nach Zahl der Maßnahmen in einem Betrieb

Nach Art der Maßnahmen in einem Betrieb
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(Kohaut/Möller 2019). Neben diesen gesetzlichen 
Initiativen, die vom Staat ausgehen, geht es in der 
Diskussion auch immer wieder um die Rolle von 
Betrieben und ihren Einfluss auf Geschlechter
ungleichheiten, insbesondere auf die Verdienstlü-
cke zwischen Frauen und Männern (BMFSFJ 2019). 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass betriebliche Maß-
nahmen zur Förderung von Gleichstellung mit ei-
ner geringeren innerbetrieblichen Verdienstlücke 
verbunden sind. Konkret bedeutet das, dass jede 
zusätzliche betriebliche Maßnahme mit einer um 
etwa 2,5 Prozentpunkte geringeren Geschlech-
terlohnlücke einhergeht. Dieser Zusammenhang 
zeigt sich vor allem in Westdeutschland und in Be-
trieben mit Betriebsrat oder Tarifvertrag.

Unsere Ergebnisse legen nahe, dass betriebliche 
Initiativen tatsächlich mit geringeren Geschlech-
terlohnlücken einhergehen. Eine Politikempfeh-
lung, die man daraus ableiten könnte, wäre es, die 
Einführung solcher freiwilligen Gleichstellungs-
maßnahmen zu fördern, um Geschlechterlohn
ungleichheiten zu reduzieren. So könnte man etwa 
den Ausbau des Angebots an betrieblichen Kinder-
betreuungsangeboten unterstützen.

Gleichzeitig wirft unsere Studie auch viele Fra-
gen auf, die bei zukünftiger Forschung untersucht 
werden könnten, um ein genaueres Bild der Wirk-
kanäle der beschriebenen Effekte zu erhalten. So 
fehlen uns beispielsweise genaue Informationen 
über den Inhalt der Maßnahmen. Hier wäre es 
wichtig, weitere Daten über die konkrete Ausge-
staltung zu sammeln und zu analysieren, um eine 
exaktere Aussage darüber treffen zu können, wel-
che Gleichstellungsmaßnahmen besonders effek-
tiv sind. Aus unseren Daten ist etwa nicht ersicht-
lich, wie speziell die Maßnahmen ausgestaltet sind. 
So könnten bei „Kinderbetreuung” beispielsweise 
Betriebskindertagesstätten, eine Kooperation mit 
Kindertagesstätten oder Kinderbetreuung in den 
Ferien angeboten werden.
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